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(Veröffentlichungsbedii rftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3715/81 DES RATES
vom 21 . Dezember 1981

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 217/81 zur Eröffnung eines Gemein
schaftszollkontingents für frisches , gekühltes oder gefrorenes hochwertiges
Rindfleisch der Tarifstellen 02.01 A II a) und 02.01 A II b) des Gemeinsamen

Zolltarifs

Gewicht der Ware, auf 21 000 Tonnen festgesetzt
wurde .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 217/81 (2 ) sind allge
meine Vorschriften für die ausgewogene Verwaltung
dieses Kontingents festgelegt worden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 43 und 113 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Gemeinschaft hat sich im Rahmen des Allgemei
nen Zoll - und Handelsabkommens (GATT) verpflich
tet, für frisches, gekühltes oder gefrorenes hochwerti
ges Rindfleisch der Tarifstellen 02.01 A II a) und
02.01 A II b) des Gemeinsamen Zolltarifs ein jährli
ches Gemeinschaftszollkontingent zum Zollsatz von
20 v. H. zu eröffnen , dessen Menge , ausgedrückt in

Artikel 1

In Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
217/81 wird die Jahreszahl „ 1981 " durch „ 1982" er
setzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1982 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. RIDLEY

(') Stellungnahme vom 18 . 12 . 1981 (noch nicht im Amts-
blatt veröffentlicht). ( 2 ) ABl . Nr. L 38 vom 11 . 2 . 1981 , S. 1 .


